
 
 
 

Bericht 
 

des Vorstands der Advanced Medien AG 
 

über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung eigener Aktien 
 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG. 
 

Tagesordnungspunkt 6 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG zu ermächtigen, bis zum 10. Mai 2007 Aktien bis zu insgesamt 10% des Grundkapitals 
zu erwerben.  
 
Die Ermächtigung unter Punkt 6 der Tagesordnung soll der Advanced Medien AG die 
Möglichkeit geben, eigene Aktien unmittelbar oder mittelbar durch von der Advanced Medien 
AG im Sinne von §17 AktG abhängige Konzernunternehmen oder durch Dritte für Rechnung 
der Advanced Medien AG oder für Rechnung von nach § 17 AktG abhängigen 
Konzernunternehmen der Advanced Medien AG zu erwerben und diese Aktien entweder 
über die Börse oder im Weg eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots wieder zu 
veräußern. Daneben soll die Advanced Medien AG zurückerworbene eigene Aktien zur 
Börseneinführung an solchen ausländischen Börsenplätzen verwenden können, an denen 
Aktien der Gesellschaft bisher nicht notiert sind. Weiter soll die Gesellschaft die Möglichkeit 
haben, eigene Aktien zu erwerben, um sie Dritten im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung 
bestehenden Anteilsbesitzes, anbieten oder gewähren zu können. Die Advanced Medien AG 
soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können. 
Weiterhin soll die Möglichkeit bestehen, eigene Aktien auch zur Erfüllung von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen zu verwenden, die die 
Gesellschaft auf Grund der Ermächtigung gemäß Punkt 4 der Tagesordnung dieser 
Hauptversammlung begibt.  
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen sein, soweit der Vorstand die 
zurückerworbenen Aktien der Advanced Medien AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur 
Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen verwendet, an denen 
Aktien der Gesellschaft bisher nicht notiert sind. Die Advanced Medien AG steht auf den 
Kapitalmärkten in einem starken Wettbewerb. Für die zukünftige geschäftliche Entwicklung 
sind eine angemessene Ausstattung mit Eigenkapital und die Möglichkeit, jederzeit zu 
angemessenen Bedingungen Eigenkapital am Markt zu erhalten, von überragender 
Bedeutung. Daher ist die Advanced Medien AG bemüht, die Aktionärsbasis auch im Ausland 
zu verbreitern und eine Anlage in Aktien der Gesellschaft attraktiv zu gestalten. Der Preis, zu 



dem zurückerworbene eigene Aktien an ausländischen Börsen eingeführt werden, darf den 
bei der Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im XETRA-Handel der Deutsche Börse AG oder 
einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem am Tag der 
Börseneinführung um nicht mehr als 5% unterschreiten. Wird an dem betreffenden Tag ein 
solcher Kurs nicht ermittelt oder ist er zum Zeitpunkt der Börseneinführung noch nicht 
ermittelt, ist stattdessen der zuletzt ermittelte Schlussauktionskurs der Aktie der Advanced 
Medien AG im XETRA-System-Handel der Deutsche Börse AG oder einem an die Stelle des 
XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem maßgeblich.  
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll zudem ausgeschlossen sein, soweit der Vorstand die 
zurückerworbenen Aktien der Advanced Medien AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der 
Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, anbietet oder gewährt. Die Advanced Medien AG 
steht im intensiven Wettbewerb. Sie muss daher jederzeit in der Lage sein, auf den 
nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört 
auch die Möglichkeit, sich zur Verbesserung der Wettbewerbsposition mit anderen 
Unternehmen zusammenzuschließen oder Unternehmen, Unternehmensteile und 
Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben. Die im Interesse der Aktionäre und der 
Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Möglichkeit besteht im Einzelfall darin, den 
Unternehmenszusammenschluss oder den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Unternehmensbeteiligungen unter Gewährung von Aktien der erwerbenden 
Gesellschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt zudem, dass sowohl auf den internationalen als 
auch auf den nationalen Märkten als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufig 
die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Aus diesem Grund 
muss der Advanced Medien AG die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur 
Verfügung zu haben, um diese als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu können. Dem dient 
zum einen das heute unter Tagesordnungspunkt 3 beantragte Genehmigte Kapital der 
Advanced Medien AG. Darüber hinaus soll aber auch die Möglichkeit bestehen, 
zurückerworbene eigene Aktien als Akquisitionswährung zu verwenden.  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Advanced Medien AG den notwendigen 
Spielraum geben, sich bietende Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen und 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen flexibel 
ausnutzen zu können und dabei auch ohne Durchführung einer Kapitalerhöhung in 
geeigneten Fällen eigene Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Um solche Transaktionen 
schnell und mit der gebotenen Flexibilität durchführen zu können, ist es erforderlich, dass der 
Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird.  
 
Konkrete Pläne, die Ermächtigung gemäß Punkt 6 der Tagesordnung im Zusammenhang mit 
Unternehmenserwerben zu nutzen, bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird jeweils im 
Einzelfall prüfen, ob er von dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter 



Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll, wenn sich Möglichkeiten zu 
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen konkretisieren. Er wird die 
Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass der Erwerb 
gegen Übertragung von Aktien der Advanced Medien AG im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt. Der Aufsichtsrat wird die erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung dieser 
Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss nur erteilen, 
wenn er ebenfalls zu dieser Überzeugung gelangt.  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10% des 
Grundkapitals der Gesellschaft. Maßgeblich ist das Grundkapital der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der außerordentlichen Hauptversammlung vom November 
2005. Sollte sich das Grundkapital – etwa durch eine Einziehung zurückerworbener eigener 
Aktien – verringern, so ist die Höhe des Grundkapitals im Zeitpunkt der Veräußerung der 
Aktien maßgeblich. Bei der Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am 
Grundkapital abzusetzen, auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten 
aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss in sinngemäßer Anwendung von §186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben worden sind. Somit wird die 10%-Grenze hinsichtlich aller Ermächtigungen mit 
der Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses nach §186 Abs. 3 Satz 4 AktG eingehalten. 
Durch den so beschränkten Umfang der Ermächtigung sowie dadurch, dass sich der 
Veräußerungspreis für die zu gewährenden eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren 
hat, werden die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei der 
Veräußerung eigener Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf 
der Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit §186 Abs. 
3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt. Weiterhin soll die Möglichkeit bestehen, eigene Aktien 
auch zur Erfüllung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. -pflichten aus 
Schuldverschreibungen zu verwenden, die die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung 
gemäß Punkt 4 der Tagesordnung dieser Hauptversammlung begibt. Zur Bedienung der sich 
aus diesen Schuldverschreibungen ergebenden Rechte auf den Bezug von Aktien der 
Gesellschaft kann es bisweilen zweckmäßig sein, anstelle einer Kapitalerhöhung ganz oder 
teilweise eigene Aktien einzusetzen. Die Ermächtigung sieht daher eine entsprechende 
Verwendung der eigenen Aktien vor. Insoweit ist das Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen.  
 
Der Vorstand soll schließlich berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen Aktien im 
Rahmen eines Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe 
erworbener eigener Aktien im Weg eines Verkaufsangebots an die Aktionäre technisch 
durchführbar zu machen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Bei Abwägung aller genannten 
Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den 
genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber 



den Aktionären für angemessen. Die vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zur 
Verwendung sollen auch für solche Aktien gelten, die die Gesellschaft auf Grund füherer 
Ermächtigungen der Hauptversammlung erworben hat. Der Vorstand wird der 
Hauptversammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung zum 
Rückerwerb eigener Aktien berichten.  
 
 
München, den 20. September 
 
 
Otto Dauer 
Vorstand 
 


